
  
  

  
 
   
 

 

 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

 
 
§ A1-121         Begriff der Massiv- und Weichbauten  
 
1 Ein Gebäude gilt als Massivbau, wenn flächenmässig mindestens drei Viertel der Umfas-
sungswände, ab Terrain gemessen, in massiver Bauart (Stein-, Beton- Stahl-, Glasbauten usw.) 
ausgeführt sind. 
 
2 Als Weichbauten gelten namentlich Holz- und Riegelbauten. 
 
3 Fenster, Türen, Lauben usw. werden bei der Bestimmung der Bauart eines Gebäudes ohne 
Rücksicht auf ihre Ausführung der Bauart der betreffenden Umfassungswände oder -wand-
anteile zugerechnet. 
 
4 Bauten, deren Umfassungswände massiv, aber nach aussen mit brennbarem Material ver-
kleidet sind, gelten als Weichbauten. 
 
5 Bauten, deren Umfassungswände brennbar, aber nach aussen mit nicht brennbarem Mate-
rial verkleidet sind, gelten als Massivbauten. 
 
6 Scheunen gelten als Weichbauten, auch wenn sie bis auf Stallhöhe gemauert oder nach aus-
sen mit nicht brennbarem Material verkleidet sind. 
 
Erläuterungen – 
Anhang PBV – 
Urteile  – 
Hinweise – 
Verweise – 
Skizzen – 

 
 
 


